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Besuch der NKVF in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg am 25. März 2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Eine Delegation1 der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) besuchte2 
am 25. März 2022 das Zentralgefängnis der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg. Der Be-
such fand im Rahmen ihrer Überprüfung der menschenrechtlichen Standards im Bereich der 
Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug statt. Die Kommission legte ein besonderes Au-
genmerk auf die Schutzmassnahmen sowie zusätzliche Massnahmen zur Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit von inhaftierten Personen im Rahmen der Covid-19 Pandemie. Ein weite-
rer Fokus bildete die Beteiligung der inhaftierten Personen an den Kosten der Gesundheits-
versorgung sowie die Umsetzung der epidemienrechtlichen Vorgaben.3 Die NKVF besuchte 
das Zentralgefängnis bereits im Februar 2012 und im August 2017.4 
 
Die Delegation sprach mit mehreren inhaftierten Personen5, dem Leiter des Amtes für Jus-
tizvollzug, dem Leiter Betreuung und Sicherheit der JVA Lenzburg, mit der stellvertretenden 

 
1 Bestehend aus Leo Näf (Delegationsleitung und Kommissionsmitglied), Prof. Dr. med. Urs Hepp (Kommissi-
onsmitglied), Livia Hadorn (Geschäftsführerin), Tsedön Khangsar (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) und Charlotte 
Kürten (Hochschulpraktikantin). 
2 Der Besuch der NKVF wurde schriftlich angekündigt. 
3 Art. 30, Verordnung über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen vom 29. April 2015 (Epi-
demienverordnung, EpV), SR 818.101.1. 
4 Bericht an den Regierungsrat des Kantons Aargau betreffend den Besuch der Nationalen Kommission zur Ver-
hütung von Folter in der JVA Lenzburg vom 13. bis 15. Februar 2012 (NKVF-Bericht 2012); Bericht zum Nachfol-
gebesuch der NKVF in der Sicherheitsabteilung der JVA Lenzburg am 29. August 2017 (NKVF-Bericht 2017).  
5 Das Zentralgefängnis der JVA Lenzburg verfügt über insgesamt 164 Plätze in der Untersuchungshaft, für Kurz-
strafen, für Halbgefangenschaft für Männer, für Personen in der Altersabteilung 60 Plus und in der Sicherheitsab-
teilung II (SITRAK II) sowie für Frauen und Jugendliche. Zum Zeitpunkt des Besuches befanden sich insgesamt 
143 Personen im Zentralgefängnis. 41 Männer befanden sich in der Untersuchungshaft, 67 Männer im Normal-
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Leiterin der Strafanstalt, dem Justizvollzugspersonal sowie mit dem für die medizinische 
Versorgung zuständigen Fachpersonal. Sie wurde freundlich und offen empfangen. Die In-
formationen zur Kostenbeteiligung stammen mehrheitlich aus den, der Kommission zuge-
stellten internen Merkblättern und der Hausordnung. Im Rahmen des Schlussgesprächs teil-
te die Delegation der Direktion ihre ersten Erkenntnisse mit.  
 
Am 14. November 2022 fand ein Feedbackgespräch mit der Leitung des Amtes für Justiz-
vollzugs des Kantons Aargau und der Leitung der JVA Lenzburg statt. 
 
 
1. Gesundheitsversorgung 

 
a. Organisation 

 
1. Die Einrichtung verfügt über einen infrastrukturell korrekt ausgestatteten Gesundheits-

dienst mit mehreren Räumen6, u.a. für die psychiatrisch-psychologische Versorgung 
sowie für somatische Untersuchungen. Der Untersuchungsraum ist mit einer Liege und 
verschiedenen Untersuchungsgeräten7 versehen. Insgesamt sind acht Mitarbeitende8 im 
Gesundheitsdienst tätig, die für die Gesundheitsversorgung in der gesamten JVA Lenz-
burg sowie in den Bezirksgefängnissen Aargau zuständig sind.9  
 

2. Die ärztliche Versorgung erfolgt ausschliesslich per Telemedizin.10 Jede Woche stehen 
Zeitfenster für Konsultationen zur Verfügung, die per Bildschirm in einem Bespre-
chungszimmer durchgeführt werden.11 Zudem steht ein 24-Stunden-Pikettdienst bereit 
und das Gesundheitsfachpersonal kann die zuständigen Ärztinnen und Ärzte auch aus-
serhalb der gewöhnlichen Arbeitszeiten per E-Mail oder Telefon kontaktieren.  

 
3. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Telemedizin bei konkreten Fragestellun-

gen einen niederschwelligen Zugang zu ärztlicher Versorgung ermöglicht.12 Beim Feed-
backgespräch erhielt die Kommission die Rückmeldung, dass der zuständige Arzt bei 
Bedarf und in Einzelfällen innerhalb von zwei Stunden in die Einrichtung kommen könn-
te. Da es sich bei vielen inhaftierten Personen um besonders vulnerable Personen13 
handelt, ist die Kommission der Ansicht, dass die Telemedizin alleine keine adäquate 
ärztliche Versorgung gewährleisten kann.14  
Die Kommission empfiehlt der Einrichtung sicherzustellen, dass ergänzend zur 
Telemedizin regelmässig ärztliche Visiten vor Ort stattfinden. 

 
vollzug, neun Männer in der SITRAK II, 11 Männer in der Altersabteilung. Fünf Frauen befanden sich in Untersu-
chungshaft und acht Frauen im Normalvollzug. Zudem befand sich ein Jugendlicher in Untersuchungshaft und ein 
Jugendlicher aus dem Jugendheim Aarburg im Arrest.  
6 Insgesamt sind es sieben Räume. Weitere Räume dienen als Wartezimmer sowie als Büros des Gesundheits-
dienstes. 
7 Für EKG-, Ultraschall- und Laboruntersuchungen. 
8 Insgesamt 750 Stellenprozente. 
9 Zum Zeitpunkt des Besuches waren vier Personen des Gesundheitsdienstes krankheitshalber abwesend.  
10 Die telemedizinische Versorgung erfolgt durch das Institut für Arbeitsmedizin, ifa.  
11 Die Kommission erhielt die Rückmeldung, dass kurz vor dem Besuch noch zwei zusätzliche Stunden für Kon-
sultationen zugesprochen wurden. 
12 Handbuch Psychiatrische Versorgung im Freiheitsentzug, Dezember 2021, Schweizerisches Kompetenzzent-
rum für den Justizvollzug (SKJV), S. 11 und S. 25.  
13 Insbesondere in der Altersabteilung, in der Untersuchungshaft, in der Frauenabteilung und in der Kriseninter-
ventionszelle (KIZ).  
14 Sowohl in der Strafanstalt als auch in den Bezirksgefängnissen Aargau werden die inhaftierten Personen per 
Telemedizin vom Institut für Arbeitsmedizin untersucht und behandelt. Siehe Bericht an den Regierungsrat des 
Kantons Aargau betreffend den Besuch der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter in den Bezirksge-
fängnissen Aarau Telli, Aarau Amtshaus, Baden, Zofingen und Kulm vom 20. bis 21. August 2019 (NKVF-Bericht 
zu den Bezirksgefängnissen des Kantons Aargau), Ziff. 35. 
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4. Die Kommission erhielt die Rückmeldung, dass das Gesundheitsfachpersonal gewisse 
Untersuchungen auch unter Anleitung der per Video zugeschalteten Ärztinnen und Ärz-
ten durchführen.15  
 

5. Die Delegation erlebte die Mitarbeitenden des Gesundheitsdienstes als sehr engagiert. 
Sie ist jedoch der Ansicht, dass die personellen Ressourcen aufgrund des Zuständig-
keitsbereichs des Gesundheitsdienstes in der JVA und in den Bezirksgefängnissen so-
wie wegen der zusätzlichen Aufgaben aufgrund der Telemedizin zu knapp bemessen 
sind.16 Dies wirkt sich auf weitere Bereiche der Gesundheitsversorgung wie bspw. die 
medizinische Eintrittsabklärung, die Medikamentenabgabe und die knappe Informations-
vermittlung aus.17  
Die Kommission empfiehlt, für einen personell adäquat dotierten Gesundheits-
dienst zu sorgen.  
 

6. Die Kommission erhielt die Rückmeldung, dass bei der Medikamentenvorbereitung 
durch das Gesundheitsfachpersonal zum Zeitpunkt des Besuches das Vier-Augen-
Prinzip nicht angewendet werden kann. Zudem findet die Medikamentenabgabe durch 
das Justizvollzugspersonal statt.18  
Die Kommission erinnert an den Grundsatz, dass die Abgabe rezeptpflichtiger 
Medikamente nur durch das medizinische Fachpersonal erfolgen soll. Es sollen 
Massnahmen zur korrekten Abgabe sowie zur Wahrung der Vertraulichkeit getrof-
fen werden, falls die Abgabe über das medizinische Fachpersonal nicht möglich 
ist.19 
 

7. Die Kommission erhielt die Rückmeldung, dass aufgrund knapper Transportkapazitäten 
der Kantonspolizei Aargau, der Zugang zu externen Spezialisten manchmal verzögert 
werden kann. So erhielt die Delegation Kenntnis von einem Fall, bei dem mehrere ex-
terne Untersuchungstermine aufgrund von fehlender Kapazität bei der Kantonspolizei 
abgesagt werden mussten.20 Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Einrichtung 
in Einzelfällen den Transport selbst organisiert und bei Bedarf die inhaftierte Person be-
gleitet.21 
 

8. Die Konsultationen im Gesundheitsdienst sind kostenlos. Die Kommission erhielt die 
Rückmeldung, dass weitere Behandlungen ohne Einschränkungen und ganz nach me-
dizinischen Kriterien stattfinden. Aufwändige und kostenintensive Behandlungen müssen 
jedoch begründet werden. Zudem wurde die Hausordnung per Januar 2022 an die Kon-
kordatsrichtlinien angepasst.22 Bei zahnärztlichen Behandlungen, die über die Notfallbe-
handlung hinausgehen, wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Die inhaftierte Person betei-

 
15 W 3/2 Gesundheitsdienst Justizvollzug Aargau, 26. Juni 2017, JVA Lenzburg, Kanton Aargau, (W 3/2 Gesund-
heitsdienst Justizvollzug Aargau), S.2.  
16 W 3/2 Gesundheitsdienst Justizvollzug Aargau, S. 2.  
17 Vgl. Ziff. 6, Ziff. 9 und Ziff. 10.  
18 W 3/2 Gesundheitsdienst Justizvollzug Aargau, S. 7 bis 8.  
19 Gesamtbericht über die schweizweite Überprüfung der Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug durch die 
Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (2019-2021) (Gesamtbericht Gesundheitsversorgung im Frei-
heitsentzug 2019-2021), Ziff. 122. 
20 Im besagten Fall mussten im November 2021 und im Januar 2022 je zwei Untersuchungstermine im Kanton 
Aargau abgesagt und neu terminiert werden. Sie fanden einige Wochen später statt. 
21 W 1/30 Gefangenentransporte, 29. Juni 2018, JVA Lenzburg, Kanton Aargau.  
22 Berichtigung zur Hausordnung für die Bezirksgefängnisse und das Zentralgefängnis des Kantons Aargau vom 
14. Dezember 2010 per 1. Januar 2022, Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau; Richtlinie der Konkordatskonfe-
renz des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweizer Kantone betreffend das Arbeitsentgelt vom 
20. März 2020.  
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ligt sich an den Kosten über das Sperrkonto, wobei der Betrag von der Direktion festge-
legt wird. Eine Behandlung erfolgt nach erhaltener Kostengutsprache.23 
 
 

b. Umsetzung epidemienrechtlicher Vorgaben 
 
9. Die epidemienrechtlichen Vorgaben24 werden nur teilweise umgesetzt. So findet keine 

systematische medizinische Eintrittsbefragung innerhalb von 24 Stunden durch das Ge-
sundheitsfachpersonal statt. Verschiedene inhaftierte Personen teilten der Delegation 
mit, dass drei Wochen nach Eintritt ihr Gesundheitszustand noch nicht abgeklärt wurde. 
Gemäss den Mitarbeitenden des Gesundheitsdienstes erhalten sie die ersten Informati-
onen über den Gesundheitszustand der Person in Form eines Stammblattes und dem 
Hafterstehungsformular. Diese Informationen seien jedoch nicht immer vollständig oder 
korrekt ausgefüllt. Die Kommission erhielt im Nachgang zum Feedbackgespräch ein 
überarbeitetes Formular zur Prüfung der Hafterstehungsfähigkeit. Es enthält Fragen zum 
Grund der Verhaftung, zum Untersuchungsgrund, zum Blutdruck, zur Anamnese, zur 
Medikation, zu weiteren Befunden25 sowie zur Beurteilung, ob eine Person aus medizini-
schen Gründen nicht arrestfähig ist. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Haf-
terstehungsfähigkeitsprüfung durch Ärztinnen und Ärzte durchgeführt wird. Sie erinnert 
jedoch daran, dass die Hafterstehungsfähigkeitsprüfung keine medizinische Eintrittsab-
klärung ersetzt. Die Hafterstehungsfähigkeitsprüfung klärt in erster Linie ab, ob eine 
Person arrestfähig ist. Die medizinische Eintrittsabklärung trägt dazu bei, dass somati-
sche, übertragbare und chronische sowie auch psychische Krankheiten frühzeitig er-
kannt und während des Aufenthaltes in der Einrichtung angemessen behandelt wer-
den.26  
Die Kommission erinnert daran, dass eine medizinische Eintrittsabklärung inner-
halb von 24 Stunden durch Gesundheitsfachpersonal systematisch durchzuführen 
ist. Bei Bedarf ist eine ärztliche bzw. psychiatrische Untersuchung, Behandlung 
und Betreuung einzuleiten.27 

 
Bei der Eintrittsabklärung sollen folgende Punkte systematisch erfasst werden:  
a) Somatische Krankheiten und Medikation, insbesondere Infektionskrankheiten; 
b) Psychische Krankheiten und bisherige Therapien, u. a. auch Substanz-

abhängigkeiten und Substitutionstherapien;  
c) Suizidalität und Selbstverletzungsgefahr.28 

 
Sie empfiehlt zudem, im Rahmen der medizinischen Eintrittsabklärung den ge-
schlechtsspezifischen Gesundheitszustand der Frauen zu erfassen.29 

 

 
23 Finanzielle Regelung Zahnarztkosten, 21. Juni 2016, JVA Lenzburg.  
24 Art. 30 EpV. 
25 Dazu gehören das Befinden, Bewusstsein, Orientierung, Denkablauf, Stimmung, Sprache, Haut, Pupillen, At-
mung, Gang, Kehrtwendung und Resultat der Urinprobe. 
26 Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung der Gefangenen, Res. 70/175 der UN-
Generalversammlung vom 17. Dezember 2015, A/RES/70/175, (Nelson-Mandela-Regeln), Regel 30; Empfehlung 
des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze, Juli 2020, 
REC(2006)2-rev (Europäischen Strafvollzugsgrundsätze), Ziff. 42.1; Recommendation R(98)7 of the Committee 
of Ministers to member States concerning the ethical and organisational aspects of health care in prison, 8 April 
1998, Ziff. 1 u. 30. Siehe auch Gesamtbericht Gesundheitsversorgung 2019-2021, Ziff. 130 sowie Gesamtbericht 
über die schweizweite Überprüfung der Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug durch die Nationale Kommis-
sion zur Verhütung von Folter (Gesamtbericht Gesundheitsversorgung 2018-2019), Ziff. 29 und Ziff. 30. 
27 Gesamtbericht Gesundheitsversorgung 2019-2021, Ziff. 19.  
28 Gesamtbericht Gesundheitsversorgung 2019-2021, Ziff. 21. 
29 Gesamtbericht Gesundheitsversorgung 2019-2021, Ziff. 89 und Ziff. 90. 
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10. Die Kommission erhielt die Rückmeldung, dass inhaftierte Männer beim Eintritt in die 
JVA eine kleine Apotheke erhalten, in der sich auch Verhütungsmittel befinden. Im Ver-
lauf der Inhaftierung müssen sie jedoch für Verhütungsmittel zahlen. Die Kommission 
stellte fest, dass die inhaftierten Personen kaum über übertragbare Krankheiten infor-
miert werden.  
Die Kommission empfiehlt, die epidemienrechtlichen Vorgaben umzusetzen und 
den niederschwelligen Zugang zu Informationen über übertragbare Krankheiten zu 
gewährleisten.30 
 

11. Substitutionstherapien werden weitergeführt, wenn diese bereits vor Haftantritt begon-
nen wurden.31 Bei Opiatabhängigkeiten werden vor allem die Symptome mit Benzodia-
zepinen bekämpft. Die Kommission stellte fest, dass die Durchführung von Substituti-
onstherapien sowie auch die Aufgabenteilung zwischen den für die somatische Versor-
gung zuständigen Ärztinnen und Ärzten und den Psychiaterinnen und Psychiatern in 
diesem Bereich unklar ist.  
Die Kommission empfiehlt, die Durchführung von Substitutionstherapien sowie 
die Aufgabenteilung zwischen den zuständigen Fachpersonen in diesem Bereich 
klar zu regeln und in internen Weisungen schriftlich festzuhalten sowie auch um-
zusetzen.32  

 
 

c. Psychiatrische Versorgung 
 
12. Eine Psychiaterin und ein Psychiater33 führen an vier Tagen pro Woche Konsultationen 

durch. Ebenfalls viermal pro Woche vor Ort sind Psychologinnen und Psychologen, die 
vorwiegend Massnahmentherapien durchführen.  
 

13. Die JVA Lenzburg verfügt über ein Suizidpräventionskonzept. Beim Besuch erfuhr die 
Delegation von einen Suizidversuch im Treppenhaus des Zentralgefängnisses im Sep-
tember 2021. Mittlerweile wurde zur Suizidprävention im Treppenhaus eine Errichtung 
von Seilauffangnetzen geplant, die gemäss Rückmeldung im Jahre 2023 installiert wird.  
 

14. Die Einrichtung verfügt zudem über drei Kriseninterventionszellen (KIZ), die bei Selbst- 
und Fremdgefährdung genutzt werden.34 Die Zellen sind mit einem Betontisch, Möbeln 
aus dickem Schaumstoff, einer Toilette, einem Waschbecken sowie reissfester Kleidung 
und Decken ausgestattet. Die Fensterscheiben sind überklebt und teilweise mit engma-
schigen Gittern versehen. Es besteht kaum Sicht nach draussen. 
 

15. Die Kommission erhielt die Rückmeldung, dass der Gesundheitsdienst und die Psychia-
ter nur bei Bedarf im KIZ vorbeikommen. Gemäss interner Weisung ist das SITRAK II-
Team für die Betreuung zuständig.35  
 

16. Von 2018 bis 2021 wurden 11 Personen in die KIZ verlegt. Die Einweisung in die KIZ 
erfolgt auf Empfehlung der Psychiaterin bzw. des Psychiaters und wird von der Direktion 

 
30 Gesamtbericht Gesundheitsversorgung 2019-2021, Ziff. 28. 
31 Prozessablauf: Substitutionstherapie, 21. Juni 2016, JVA Lenzburg.  
32 Die Kommission erhielt beim Feedbackgespräch die Rückmeldung, dass eine interne Weisung zu diesem 
Thema zurzeit überarbeitet wird. 
33 Sie sind tätig bei den Psychiatrischen Diensten Aargau.  
34 NKVF-Bericht 2017, Ziff. 13ff.  
35 Weisung 1/23 Belegung der Kriseninterventionszelle im Zentralgefängnis (ZG) vom 29. November 2017, Amt 
für Justizvollzug, Kanton Aargau. (Weisung 1/23 Belegung der Kriseninterventionszelle im Zentralgefängnis). 
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verfügt.36 Die Kommission stellte bei der Durchsicht der Dokumentation fest, dass die 
meisten Personen für die maximale Dauer von zehn Tagen in die KIZ verlegt wurden.37 
Der Dokumentation konnte die Kommission entnehmen, dass drei Personen nach einem 
Psychiatrieaufenthalt bzw. einem Aufenthalt in der Bewachungsstation des Inselspitals 
Bern (BEWA) direkt in die KIZ verlegt wurden. Zwei Personen wurden zudem während 
mehreren Monaten in der KIZ untergebracht, indem die Verfügung jeweils alle zehn Ta-
ge erneuert wurde.38 Die Kommission stuft dies als problematisch ein, auch wenn die 
betroffenen Personen während ihres Aufenthaltes psychiatrisch begleitet wurden.  
Die Kommission erinnert mit Nachdruck daran, dass eine Krisenintervention so 
kurz wie möglich dauern sollte.39 Die betroffene Person ist so schnell wie möglich 
in eine geeignete Einrichtung bzw. psychiatrische Klinik zu verlegen.40 Die zu-
ständige medizinische bzw. psychiatrische Fachperson hat die betroffene Person 
während des Aufenthaltes in der KIZ mindestens einmal pro Tag medizinisch und 
psychiatrisch zu betreuen.41 Die Kommission empfiehlt zudem, die interne Wei-
sung zur KIZ entsprechend anzupassen. 
 

17. Zudem stellte die Kommission fest, dass zum Zeitpunkt des Besuches sich mehrere 
Personen mit schweren psychischen Krankheitsbildern42 im Zentralgefängnis befanden, 
die in einer psychiatrischen Klinik betreut werden müssten. Die Kommission stuft diese 
Situation als kritisch ein. Sie nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund der neu geschaffenen 
Plätze in der Klinik für Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen Dienste Aargau 
(PDAG) die Kapazitäten für mögliche Verlegungen aus dem Zentralgefängnis gestiegen 
sind.  
Die Kommission empfiehlt, die betroffenen Personen so schnell wie möglich in die 
Klinik zu verlegen. Die Zusammenarbeit zwischen der JVA Lenzburg und der 
PDAG zwecks Sicherstellung einer adäquaten Betreuung der betroffenen Perso-
nen soll weiterhin aufrechterhalten werden.  

 
 

d. Massnahmen in Bezug auf die Covid-19 Pandemie 
 

18. Die Kommission erhielt die Rückmeldung, dass erst im März 2022 ein grösserer Aus-
bruch von Covid-19 in der Einrichtung verzeichnet wurde. Ca. 30 inhaftierte Personen 
wurden positiv getestet, wobei es keine schweren Verläufe gab. Zum Zeitpunkt des Be-
suches befand sich eine positiv getestete Person in Isolation.  
 

19. Die Einrichtung hat verschiedene Schutzmassnahmen getroffen, die in mehreren 
Schutzkonzepten festgehalten und je nach Entwicklung der Pandemie angepasst und 
umgesetzt wurden.43 Es standen Tests und Impfungen zur Verfügung.44 Die Kommission 
nimmt zur Kenntnis, dass Informationsmaterial zu Impfungen bereitgestellt sowie jeden 

 
36 Weisung 1/23 Belegung der Kriseninterventionszelle im Zentralgefängnis.  
37 Von 11 Personen wurden bei zwei Personen eine Verlegung von zwei Tagen angeordnet.  
38 Eine Person befand sich während ca. zwei Monaten (vom 24. Januar bis 19. März 2018) in der KIZ. Eine weite-
re war während insgesamt fast drei Monaten in der KIZ untergebracht (vom 17. März bis zum 24. Juni 2020, mit 
Unterbruch von einer Woche). 
39 NKVF-Bericht 2017, Ziff. 16. 
40 Gesamtbericht Gesundheitsversorgung 2019-2021, Ziff. 51.  
41 Gesamtbericht Gesundheitsversorgung 2019-2021, Ziff. 52.  
42 Es handelte sich um psychotische Personen. 
43 Diese galten für die ganze JVA Lenzburg. Siehe Schutzkonzept Corona-Pandemie (Covid-19) der JVA Lenz-
burg vom 20. Dezember 2021, Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau; Entscheid der Direktion Anpassung der 
Corona-Massnahmen vom 18. Januar 2022, Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau; Konzept Besuche mit 2G-
Covid-Zertifikat/FFP2-Maskentragpflicht vom 16. Februar 2022, Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau.  
44 Vulnerable inhaftierte Personen über 60 sowie die Mitarbeitenden des Gesundheitsdienstes wurden prioritär 
geimpft.  
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Monat eine Impfaktion durchgeführt wurde. Zum Zeitpunkt des Besuches wurden inhaf-
tierte Personen nur bei Symptomen getestet. 
 

20. Zu den einschränkenden Massnahmen für alle inhaftierte Personen gehörten Besuchs-
einschränkungen sowie Einschränkungen beim Urlaub bzw. Ausgang.45 So fanden zu 
Beginn der Covid-19 Pandemie Besuche nur mit Trennscheibe statt46, während in den 
Jahren 2021 und 2022 keine Kinderbesuche durchgeführt werden konnten. Diese Mass-
nahme wurde mit der Möglichkeit zur Videotelefonie kompensiert. Gemäss Konzept47 
konnten ausgefallene Ausgänge während der Covid-19 Pandemie nicht nachgeholt wer-
den.48 Die Kommission erhielt zudem die Rückmeldung, dass nach Wiederaufnahme der 
Ausgänge inhaftierte Personen im Normalvollzug aufgrund des Einflusses der Ausgänge 
auf den Vollzugsverlauf priorisiert wurden. 
 

21. In die präventive Quarantäne mussten inhaftierte Personen nach Eintritt, nach bspw. 
Gerichtsterminen sowie nach einem unbegleiteten Urlaub.49 Zudem wurde im Zentralge-
fängnis eine Isolationsabteilung mit 15 Plätzen für positiv getestete Personen eingerich-
tet. Diese wurde von speziell geschultem Justizvollzugspersonal betreut und war zwei-
mal in Betrieb war.50 Die inhaftierten Personen konnten während der Isolation telefonie-
ren.51 Während der präventiven Quarantäne konnten die inhaftierten Personen dreimal 
pro Woche duschen52 und mit anderen Personen in der gleichen Situation täglich spa-
zieren gehen.53 Die präventive Quarantäne und die Isolation aus medizinischen Gründen 
wurden jeweils von der Direktion angeordnet.54 
 

22. Die Kommission erinnert daran, dass alle bewegungseinschränkenden Massnah-
men an die Pandemieentwicklung angepasst, verhältnismässig, notwendig und 
zeitlich eingeschränkt sein sollten.55 Quarantäne und Isolation aus medizinischen 

 
45 Siehe Konzept Begleitete und unbegleitete Ausgänge und Urlaube in der JVA Lenzburg, Strafanstalt und 
Zentralgefängnis, während Covid-19 vom 17. September 2021, Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau, (Konzept 
Begleitete und unbegleitete Ausgänge und Urlaube).  
46 Das Zentralgefängnis war von dieser Massnahme weniger betroffen (Untersuchungshaft).  
47 Konzept Begleitete und unbegleitete Ausgänge und Urlaube.  
48 Konzept Begleitete und unbegleitete Ausgänge und Urlaube, Ziff. 3.1. 
49 Zu Beginn der Pandemie galt diese während 14 Tagen, danach während 10 Tagen und schliesslich während 
sieben Tagen. Zum Zeitpunkt des Besuches wurde keine präventive Quarantäne mehr durchgeführt. Die Ein-
schränkungen beim Urlaub und Ausgang galten bis Januar 2021. Siehe Konzept Begleitete und unbegleitete 
Ausgänge und Urlaube, Ziff. 3.1.  
50 Betriebskonzept Isolationsabteilung im Zentralgefängnis der JVA Lenzburg vom 1. September 2020, Amt für 
Justizvollzug, Kanton Aargau, (Betriebskonzept Isolationsabteilung im Zentralgefängnis), S. 7 und S. 9. Der Ge-
sundheitsdienst wurde bei Bedarf gerufen.   
51 Betriebskonzept Isolationsabteilung im Zentralgefängnis, S.9. 
52 Falls jemand in die IV-Zelle verlegt wurde, sei Duschen möglich gewesen. Spaziergänge seien nur bei einer 
gewissen Anzahl von gleichzeitig erkrankten Personen möglich gewesen. Siehe Betriebskonzept Isolationsabtei-
lung im Zentralgefängnis, S. 4 zu Örtlichkeit und Kapazität und S. 5 zum Tagesablauf; Vorlage Verfügung Isolati-
on, Einschluss auf der Wohnzelle (Isolation), Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau.  
53 Vorlage Verfügung Quarantäne, Einschluss auf der Wohnzelle (Quarantäne), Amt für Justizvollzug, Kanton 
Aargau. Vgl. auch Coronavirus-Handlungsanweisung im Zusammenhang mit dem Umgang von Gefangenen 
(Qabc-/R- und I-Gefangene) vom 17. Januar 2021, Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau.  
54 Die der Kommission zugestellten Vorlage zur Verfügung der medizinischen Isolation wurde von der Leiterin 
Vollzug ausgestellt. 
55 FAQ about prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention, November 2020, S. 1 
und 2, WHO, Regional Office for Europe; Art. 31 Abs. 3 und 4 Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) vom 28. September 2012, SR 818.101; Inter-Agency Stand-
ing Committee (IASC), OHCHR and WHO, Interim Guidance COVID-19: Focus on Persons Deprived of Their 
Liberty, März 2020 (IASC, Interim Guidance), S. 5; SPT, Advice: Subcommittee on Prevention of Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT), Advice of the Subcommittee on Prevention 
of Torture to State Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic, adopted 
on 25. März 2020 (SPT, Advice), Ziff. 7 und Ziff. 9 Abs. 14; CPT, Statement: Statement of principles relating to 
the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, 
20. März 2020, CPT/INF(2020)13  (CPT, Statement), Ziff. 4; WHO, Preparedness, prevention and control of 
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Gründen sollten unter Einhaltung minimaler verfahrensrechtlicher Grundsätze an-
geordnet werden und die maximale Dauer von 15 Tagen nicht überschreiten.56 
Ebenso sollten den betroffenen Personen täglich sinnvoller zwischenmenschli-
cher Kontakt (meaningful contact)57 und Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten 
gewährt werden.58 
 

23. Besonders vulnerable Personen, insbesondere in der Abteilung 60+ mussten Besuche 
mit Maske und Abstand durchführen.59 Die Kommission hat wenig negative Rückmel-
dung von den inhaftierten Personen zu diesen Massnahmen erhalten. 
 

24. Die Kommission begrüsst, dass die Einrichtung die inhaftierten Personen regelmässig 
über die Massnahmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie informiert ha-
ben.60 Im Rahmen des Feedbackgespräch erfuhr die Kommission, dass alle Massnah-
men im März 2022 aufgehoben wurden. 

 
 
2. Allgemeine Feststellungen 
 
25. Die Kommission erhielt von den inhaftierten Personen mehrheitlich die Rückmeldung, 

dass der Umgang des Personals mit ihnen freundlich und respektvoll ist.  
 

26. Die Leibesvisitation wird, soweit von der Kommission geprüft, zweiphasig durchgeführt.61 
 

27. Hervorzuheben ist der neu eingerichtete Fitnessraum in der Abteilung der Untersu-
chungshaft, der dreimal pro Woche während 45 Minuten benutzt werden kann. Inhaftier-
te Frauen hatten zum Zeitpunkt des Besuches jedoch nur für 30 Minuten Zugang zum 
Fitnessraum.  

 
28. Im Rahmen des Feedbackgesprächs erfuhr die Kommission, dass inhaftierte Frauen seit 

Anfang September wie die inhaftierten Männer täglich den Fitnessraum nutzen können. 
D.h. jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten sind die Zellen während zwei Stunden geöff-
net und sowohl die Männer als auch die Frauen können während dieser Zeit spazieren, 
im Fitnessraum Sport treiben und duschen.  
 

29. Inhaftierte Frauen erhalten auf Anfrage kostenlos Hygieneartikel.  
 

 
COVID-19 in prisons and other places of detention, Interim Guidance, 15 März 2020 (WHO, COVID-19 Guid-
ance), S. 4. 
56 Art. 31 Abs. 3 und 4 Epidemiengesetz; IASC, Interim Guidance, Seite 5; SPT, Advice, Ziff. 7 und Ziff. 9 Abs. 14; 
CPT, Statement, Ziff. 4; WHO, COVID-19 Guidance, Seite 4. 
57 Als sinnvoller zwischenmenschlicher Kontakt gilt täglicher menschlicher Kontakt mit Personen, die nach Mög-
lichkeit nicht zum Personal gehören. So sollten bspw. täglich Telefonate mit Angehörigen ermöglicht werden. 
Ansonsten sollte der Kontakt von Angesicht zu Angesicht und direkt, d.h. nicht durch Schutzglas oder eine Klap-
pe, und nicht nur flüchtig oder beiläufig erfolgen. Der Kontakt darf sich nicht auf die durch den Gefängnisalltag 
bedingten Interaktionen beschränken. Die tägliche, zwischenmenschliche Interaktion sollte so erfolgen, dass sie 
für das psychische Wohlbefinden der betroffenen Person förderlich ist. Vgl. Empfehlung REC(2006)2-rev des 
Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze, 1. Juli 2020, Ziff. 53Aa; 
Essex Paper 3, Initial Guidance on the Interpretation and Implementation of the UN Nelson Mandela Rules, Penal 
Reform International and the Essex Human Rights Center, 2017, S. 88 u. 89. 
58 CPT, Statement, Ziff. 8; WHO, COVID-19 Guidance, Seite 5. 
59 Konzept Besuche mit 2G-Covid-Zertifikat/FFP2-Maskentragpflicht vom 16. Februar 2022, Amt für Justizvollzug, 
Kanton Aargau, S. 7. 
60 Schutzkonzept Corona-Pandemie (Covid-19) der JVA Lenzburg vom 20. Dezember 2021, Amt für Justizvoll-
zug, Kanton Aargau. 
61 NKVF-Bericht 2012, Ziff. 16. 
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30. Die Kommission stellte fest, dass in der KIZ die inhaftierten Personen permanent video-
überwacht werden, wobei der Toilettenbereich klar sichtbar ist. Bei inhaftierten Frauen 
werde die Kamera in der KIZ abgedeckt.  
Die Kommission empfiehlt, die Privatsphäre im Toilettenbereich der KIZ bspw. 
durch Verpixelung zu wahren.  
 

31. Handlungsbedarf sieht die Kommission auch bei der Gestaltung der vier Spazierhöfe 
aller Abteilungen. Die Spazierhöfe62 sind eng, karg und von Betonwänden umgeben und 
erlauben teilweise weder einen Blick horizontal nach Aussen noch direkte Sonnenein-
strahlung.63 Verschiedene inhaftierte Personen haben sich negativ über die Spazierhöfe 
geäussert.  
Die Kommission empfiehlt, die Spazierhöfe freundlicher zu gestalten und Mass-
nahmen zu treffen, die den Blick (horizontal) nach Aussen ermöglichen. 
 

32. Die Kommission erhielt von mehreren inhaftierten Personen die Rückmeldung, dass sie 
keine Informationen zu den Abläufen im Gefängnis erhalten haben. Vollständige Erklä-
rungen zu den Abläufen sind insbesondere für inhaftieren Personen in der Untersu-
chungshaft wichtig.  
Die Kommission empfiehlt, die kantonalen Vorgaben64 umzusetzen und die inhaf-
tierten Personen beim Eintritt systematisch und in einer verständlichen Sprache 
zu den Abläufen und zu ihren Rechten und Pflichten im Gefängnis zu informieren. 
 

33. Die Kommission erhielt die Rückmeldung, dass im Haus B ein grosser Besucherraum 
zur Verfügung steht. Die Besucherräume für Personen in der Untersuchungshaft im 
Haus A sind mit Trennscheiben versehen. Zudem beklagten einzelne inhaftierte Perso-
nen die restriktiven Telefonregelungen. Gemäss Hausordnung und «Merkblatt für Tele-
fonverkehr» haben inhaftierte Personen jede Woche Anrecht auf 40 Minuten Telefonge-
spräche, die drei Tage im Voraus angemeldet werden müssen und nur bei genügend 
Geld auf dem Freikonto durchgeführt werden können.65 Aus Sicht der Kommission ist 
der Kontakt zur Aussenwelt, der ein wichtiger Bestandteil des Wohlbefindens und somit 
der Gesundheit ist, zu erleichtern.  
Die Kommission empfiehlt, wann immer möglich auf Besuche mit Trennscheiben 
zu verzichten66 und den Zugang zum Telefonverkehr zu vereinfachen.67 
 

34. Vor dem Hintergrund der Unschuldsvermutung sieht die Kommission das Tragen von 
Anstaltskleidung insbesondere für Personen in der Untersuchungshaft als kritisch an. 
Die Kommission erhielt von inhaftierten Personen die Rückmeldung, dass sie das Tra-
gen ihrer eigenen Kleidung begrüssen würden. 

 
62 In den Abteilungen der Untersuchungshaft und des SITRAK II befanden sich je einer. Die Altersabteilung ver-
fügt über zwei Spazierhöfe. In einem Spazierhof befindet sich ein Teich und Sitzplätze an der Sonne.   
63 NKVF-Bericht 2012, Ziff. 26. 
64 §61 Abs. 4 Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 23. September 2020 des Kantons 
Aargau (Strafvollzugsverordnung, SMV), SAR 253.112. Vgl. auch §7 Hausordnung für die Bezirksgefängnisse 
und das Zentralgefängnis des Kantons Aargau der Hausordnung vom 14. Dezember 2010 (Hausordnung der JVA 
Lenzburg). Vgl. auch NKVF-Bericht 2012, Ziff. 47. 
65 Vgl. §159 Hausordnung der JVA Lenzburg, und Merkblatt für Telefonverkehr vom Juli 2018, Amt für Justizvoll-
zug, Kanton Aargau. Gemäss Berichtigung zur Hausordnung per Stand 9. November 2018 können neu Telefon-
gespräche mit der Rechtsvertretung und Behörden vom Zweck- und/oder Sparkonto der inhaftierten Person be-
lastet werden, falls auf dem Freikonto nicht genügend Geld vorhanden ist. 
66 CPT, Rapport du Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le CPT du 24 septembre au 5 
octobre 2007, CPT/Inf (2008) 33, Ziff. 185; vgl. Europäische Strafvollzugsgrundsätze, Ziff. 24.2; vgl. Art. 84 Abs. 2 
und Art. 90 Abs. 4 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB), SR 311.0; Tätigkeitsbe-
richt, Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, 2014, S. 48. 
67 NKVF-Bericht 2012, Ziff. 54 und NKVF-Bericht zu den Bezirksgefängnissen des Kantons Aargau, Ziff. 43. 
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Die Kommission empfiehlt, den inhaftierten Personen das Tragen ihrer eigenen 
Kleidung zu erlauben68 und die Hausordnung69 entsprechend anzupassen. 

 
 

a. Disziplinarmassnahmen 
 
35. Das Zentralgefängnis verfügt über insgesamt 12 Arrestzellen, von denen sich vier im 

Haus A befinden und von der Delegation gesichtet wurden. Die Zellen sind mit Beton-
möbel versehen. Das vergitterte Fenster erlaubt einen Blick auf eine Betonwand, wes-
halb die Zellen auch tagsüber dunkel sind.  
 

36. Die Kommission begrüsst, dass in der kantonalen Strafvollzugsverordnung neu eine 
maximale Arreststrafe von 14 Tagen festgehalten wird.70  
Die Kommission empfiehlt, dies auch in der Verordnung über die Organisation der 
JVA Lenzburg sowie in der Hausordnung anzupassen. 
 

37. Der stichprobenartigen Überprüfung der Disziplinarverfügung konnte die Kommission 
entnehmen, dass diese korrekt verfügt sind.71 Sie stellte jedoch fest, dass bei der Be-
gründung die Strafbemessungsgründe nicht vermerkt sind und regt an, diese ebenfalls 
aufzuführen.72 Als kritisch bewertet die Kommission, dass bei den Disziplinarverfügun-
gen systematisch die aufschiebende Wirkung entzogen wird. In einem Fall befand sich 
eine inhaftierte Person bereits zwei Tage in Arrest, nachdem eine externe Laborauswer-
tung ergab, dass kein Disziplinargrund vorlag.73  
Die Kommission empfiehlt, von einem systematischen Entzug der aufschiebenden 
Wirkung abzusehen.74 Falls diese Massnahme ergriffen wird, ist sie in jedem Fall 
zu begründen. 
 

38. Die Kommission überprüfte stichprobenartig auch Disziplinarverfügungen in der Strafan-
stalt. Die Mehrheit der Disziplinararreste in der Strafanstalt wurden in Zusammenhang 
mit Drogenkonsum ausgesprochen, v.a. Cannabiskonsum. Bei einem zweiten Konsum 
bzw. bei der Verweigerung einer Probe werden drei bzw. fünf Tage Arrest verhängt. Aus 
Sicht der Kommission ist diese systematische Praxis zu hinterfragen. Sie regt an, einen 
anderen Umgang mit dieser Problematik in Erwägung zu ziehen.  
 

39. Den ihr zugestellten Unterlagen konnte die Kommission entnehmen, dass seit 2019 
zehn Arreststrafen von Jugendlichen im Zentralgefängnis der JVA Lenzburg durchge-
führt wurden.75 Zum Zeitpunkt des Besuches sass ein Jugendlicher in der Arrestzelle 
des Zentralgefängnisses eine Disziplinarmassnahme von zehn Tagen ab.76 Er wurde 
täglich eine Stunde pädagogisch betreut. Gemäss dem internen Dokument zur Unter-

 
68 Europäische Strafvollzugsgrundsätze, Ziff. 20.1 und Ziff. 97.1. 
69 §142 Hausordnung der JVA Lenzburg. 
70 NKVF-Bericht zu den Bezirksgefängnissen des Kantons Aargau, Ziff. 30; §72 Abs. 2 Verordnung über den 
Vollzug von Strafen und Massnahmen (Strafvollzugsverordnung, SMV) vom 23.09.2020 des Kantons Aargau, 
SAR 253.112. 
71 Im Jahr 2020 wurden 145 Disziplinararreste verfügt. Eine Person befand sich während 14 Tagen und zwei 
Personen befanden sich während 10 Tagen im Arrest. Im Jahr 2021 wurden 127 Disziplinararreste verfügt, davon 
dauerten vier zehn Tage an. Im Jahr 2022 wurden bis zum Zeitpunkt des Besuches 34 Disziplinararreste verfügt. 
Der längste Arrest dauerte acht Tage.  
72 §226 Hausordnung der JVA Lenzburg. 
73 Das entgangene Arbeitsentgelt wurde vergütet. 
74 §231 Hausordnung der JVA Lenzburg. 
75 Ein Jugendlicher wurde zweimal dort untergebracht. Drei Jugendliche waren beim Eintritt bereits volljährig. Die 
Arreststrafen wurden für fünf bis sieben Tage verhängt.  
76 Er wurde in die JVA Lenzburg wegen Platzmangel in den Arrestzellen des Jugenheims Aarburgs verlegt. 
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bringung von Jugendlichen gilt für diese das Disziplinarrecht der JVA Lenzburg.77 Die 
Delegation stellte fest, dass in der Verfügung der Arreststrafe die Begründung nicht auf-
geführt war und die Dauer der verfügten Arreststrafe zehn78 Tage betrug. Die Kommissi-
on kritisiert, dass die, in der Verfügung angeordnete Dauer der Arreststrafe des Jugend-
lichen die gesetzlich vorgegebene maximale Dauer von sieben Tagen überschreitet.79  

 
40. Da es sich beim Zentralgefängnis um eine Einrichtung für Erwachsene80 handelt sowie 

aufgrund der materiellen Haftbedingungen in den Arrestzellen (siehe Ziffer 35), stuft die 
Kommission den Vollzug in dieser Einrichtung, als kritisch ein. Sie erinnert an die schäd-
liche Wirkung, die jede Form von Einzelhaft auf das Wohlbefinden und insbesondere auf 
das Wohlbefinden von Jugendlichen haben kann.81  
Gestützt auf die einschlägigen internationalen Vorgaben82 empfiehlt die Kommis-
sion den zuständigen Behörden, grundsätzlich von Arreststrafen gegenüber Ju-
gendlichen abzusehen. Falls in Ausnahmefällen Arreste verhängt werden müssen, 
sind diese verhältnismässig und nur für einen kurzen Zeitraum zu verfügen.83 Die 
im Jugendstrafgesetz vorgeschriebene Dauer von sieben Tagen ist in diesen Aus-
nahmefällen nicht zu überschreiten. Die Kommission empfiehlt, keine Arreststra-
fen von Jugendlichen in Gefängnissen durchzuführen. 

 
 
Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und ersuchen Sie um Stellungnahme innerhalb von 60 
Tagen zu den obengenannten Ausführungen. Sofern Sie nichts dagegen einzuwenden ha-
ben, kann Ihre Stellungnahme auf der Website der Kommission veröffentlicht werden.  
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Regula Mader 
Präsidentin 
 
 

  

- Kopie geht an: Staatskanzlei des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau. 

 
77 BHB-2, U-Haft/NV Jugend, 1.1.2021, JVA Lenzburg, Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau, S.4.   
78 Später zugestellte Dokumente verwiesen auf eine Dauer von sieben Tage.  
79 Gemäss Art. 16 Abs. 2 Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JStG) vom 20. Juni 2003, 
SR 311.1. darf dieser sieben Tage nicht überschreiten. Gemäss Rückmeldung der Einrichtung im Feedbackge-
spräch wurde der Arrest auf sieben Tage beschränkt. Die Kommission hat dies nicht überprüft; Siehe auch §13 
Abs. 2 lit. e Verordnung über die Organisation des Jugendheims Aarburg vom 21. Januar 2004, SAR 253.371; 
vgl. auch §75 Abs. 2 Strafvollzugsverordnung des Kantons Aargau.  
80 Empfehlung Rec(2008)11 des Ministerkomitees des Europarates vom 5. November 2008 (Empfehlung 
Rec(2008)11), Ziff. 59.1: Von der Unterbringung von Jugendlichen in Einrichtungen des Freiheitsentzugs für Er-
wachsene ist abzusehen. Falls dies in Ausnahmefällen nicht zu vermeiden ist, müssen diese getrennt von Er-
wachsenen untergebracht werden. Vgl. auch Gesamtbericht über die schweizweite Überprüfung der geschlosse-
nen Jugendeinrichtungen durch die NKVF 2014/2015, Ziff. 65.  
81 CPT, Rapport du Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le CPT du 22 mars au 1er avril 
2021 (CPT Bericht Schweiz 2022), Ziff. 157. 
82 Nelson Mandela Regeln, Regel 45.2 + CPT Bericht Schweiz 2022, Ziff. 157. Vgl. auch Allgemeiner Kommentar 
Nr. 10 des Kinderrechtsausschusses zur Kinderrechtskonvention vom 27. April 2007, CRC/C/GC/10, Ziff. 89. Vgl. 
Empfehlung Rec(2008)11, Ziff. 95.4 und 95.3: Gegen Jugendliche darf keine Einzelhaft in einer Strafzelle durch-
geführt werden. Überhaupt sollte Einzelhaft nur im Ausnahmefall, wenn keine anderen Massnahmen greifen, 
angeordnet werden; Regeln der Vereinten Nationen für den Schutz von Jugendlichen, denen ihre Freiheit entzo-
gen ist vom 14 Dezember 1990, A/RES/45/113 (Havanna-Richtlinien), Ziff. 67. Siehe auch Gesamtbericht über 
die schweizweite Überprüfung der geschlossenen Jugendeinrichtungen durch die NKVF 2014/2015, Ziff. 66.  
83 CPT, Bericht Schweiz 2022, Ziff. 158. Siehe auch Antwort des Schweizer Bundesrats vom 8. Juni 2022 auf den 
Bericht des CPT über den Besuch in der Schweiz vom 22 März bis 1. April 2021, S. 56: Gemäss Gesetzgeber sei 
die Einzelhaft einer minderjährigen Person als Ausnahme anzusehen.  


